
Anlass ist das Auslaufen des für allgemeinver-
bindlich erklärten Mindestlohntarifvertrages

für die pädagogischen Beschäftigten in Weiter -
bildungsunternehmen, die überwiegend SGB II/SGB
III Maßnahmen durchführen. Der allgemeinverbind-
liche Mindestlohntarifvertrag läuft ohne Nach -
wirkung am 31. Dezember 2017 aus. Die beschlos-
sene Forderung orientiert sich am Entgelt der SuE
Tabelle Entgeltgruppe 11a Stufe 2, in dem Sozial -
pädagog_innen eingruppiert werden. Die Tarif kom -
mission hat in ihren Diskussionen herausgestellt,
dass es für die Weiterbildner_innen beim Min dest -
lohn weiterhin einen starken Nachholbedarf gibt.
Der Mindestlohn müsse die stetig steigenden An -
forderungen an die Arbeit der Weiter bildner_innen
und ihre dafür erforderliche Qualifikation berück-
sichtigen. Dies gelte insbesondere in Hinblick auf
die Integration von Geflüchteten. Bei vielen Ein -
stellungen reiche der aktuelle Mindestlohn nicht
aus. Die Arbeitgeber müssen mit Zulagen weit über
den Mindestlohn Arbeitskräfte gewinnen. 

Die Mitglieder der Tarifkommission waren sich ei -
nig: Um eine gute Qualität in den Maßnahmen zu
gewährleisten, sind die Arbeitnehmer/innen auch
ent sprechend gut zu bezahlen. 

Die Tarifverhandlungen beginnen am 26. Okto -
ber 2016 in Hannover. b
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Die Bundestarifkommission Weiterbildung hat am 5. Oktober 2016
 einstimmig die Forderungen zur Mindestlohntarifrunde beschlossen. Die
Bundestarifkommission beschloss, die Mindestentgelte von im nächsten
Jahren geltenden 14,60 € in mehreren Schritten auf 18,60 € zu erhöhen. 

Der einstimmige Beschluss der
Bundestarifkommission Weiterbildung

Die Bundestarifkommission beschließt, dass 

1.  der Stundenlohn für alle Arbeitnehmer/innen
im pädagogischen Bereich von Trägern der
beruflichen Bildung, soweit sie überwiegend
Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen
nach dem Zweiten oder Dritten Buch Sozial -
gesetzbuch erbringen, ist in drei Schritten
von im nächsten Jahr geltenden 14,60 € auf
16,10 €, dann auf 17,40 € und im letzten
Schritt auf 18,60 € zu erhöhen.

2.  Auf der Basis des arbeitgeberseitig gekündig-
ten Tarifvertrages für das nicht-pädagogische
Personal in Weiterbildungsunternehmen sol-
len neue Mindestentgelte verhandelt wer-
den. 
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Beschäftigungsdaten 
 Arbeiter/in  Angestellte/r
 Beamter/in  Selbständige/r
 freie/r Mitarbeiter/in  Erwerbslos

 Vollzeit 
 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-Referendar/in bis

  Schüler/in-Student/in    bis

 
 Praktikant/in    bis

     bis

 ich bin Meister/in-Techniker/in-Ingenieur/in
 Sonstiges:

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße Hausnummer

 
PLZ Ort 

 
Branche

ausgeübte Tätigkeit

regelmäßiger monatlicher Bruttoverdienst in Euro

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
  

BIC

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift ein-
zuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb  
von acht Wochen, beginnend  mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des   
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut 
verein barten Bedingungen.

Zahlungsweise 
 monatlich  vierteljährlich    

  

  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

  

Ort, Datum und Unterschrift

Titel/Vorname/Name             Ich möchte Mitglied werden ab

 0 1 2 0
Straße             Hausnummer Geburtsdatum

 

 

 
PLZ  Wohnort

  
Geschlecht  weiblich      männlich

Telefon E-Mail Staatsangehörigkeit

  

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen
monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro. 

Datenschutz
 

 

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Widerruf im 
Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich erkläre mich 
gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine  diesbezüglichen Daten, deren Änderun-
gen und Ergänzungen, zur Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft betreffenden Auf-
gaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden können.

IBAN

 

Ort, Datum und Unterschrift

Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich im Rahmen dieser 
Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die 
Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

         


